
Modellierungsbeispiel Basis-DLM Blatt 1

44006 AX_StehendesGewaesser (G)                                       Widmung (WDM) 1310 Gewässer I. Ordnung - Bundeswasserstraße

'Gewässer I. Ordnung - Bundeswasserstraße‘ ist ein Gewässer, das der Zuständigkeit  des Bundes obliegt.

Widmung (WDM) 1320 Gewässer I. Ordnung - nach Landesrecht

'Gewässer I. Ordnung - nach Landesrecht' ist ein Gewässer, dass der Zuständigkeit des Landes obliegt.

Widmung (WDM) 1330 Gewässer II. Ordnung

'Gewässer II. Ordnung' ist ein Gewässer, für das die Unterhaltungsverbände zuständig sind. 

Widmung (WDM) 1340 Gewässer III. Ordnung

'Gewässer III. Ordnung' ist ein Gewässer, das weder zu den Gewässern I. noch II. Ordnung zählt. 

Erfassungskriterium:  Fläche >= 0,1 ha
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Kein Beispiel

Die Vergabe von WDM erfolgt auf der Grundlage von 
Fachinformationen.


